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Text 

ARTIKEL 21 

Nach Eingang jeder Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde oder einer Kündigungsanzeige 
benachrichtigt die Verwahrerregierung alle Vertragsparteien und den Generalsekretär der Organisation. 

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hiezu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses 
Übereinkommen mit ihren Unterschriften versehen. 

GESCHEHEN zu Paris am 14. Dezember 1960 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der Verwahrerregierung hinterlegt 
wird; diese übermittelt allen Unterzeichnern beglaubigte Abschriften. 
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